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Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §207i Abs4;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass das auf Grund eines Antrages des Inhabers einer Leitungsfunktion nach § 207i Abs. 4 BDG

1979 durchgeführte Gutachtensverfahren kein Rechtsmittelverfahren ist, in dem die Rechtmäßigkeit der ersten

Mitteilung der Nichtbewährung überprüft wird.
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